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RS OGH 1980/1/15 4Ob594/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1980

Norm

ABGB §1052 B1

ABGB §1169

Rechtssatz

Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages erstreckt sich nicht auf Ansprüche wegen Verletzung von Schutzp3ichten, weil

diese nicht um einer anderen (vertraglichen) P3icht willen eingegangen worden sind und daher nicht in dem hiefür

erforderlichen Austauschverhältnis stehen.

Entscheidungstexte

4 Ob 594/79

Entscheidungstext OGH 15.01.1980 4 Ob 594/79
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